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Wß:

BASEL, den ID. NcivembEr 1905 BALE, le 10 Navembre 1905.

n°45.
Abonnement

Für diE 5cliu/eiz:
1 Monat Fr. 1.25
3 Monate „ 3. —
3 Monate „ 5. —

12 Monate „ 8. —

Für das Ausland:
(inkl. Portozuflclilag)

1 Monat Kr. 1. 50
H Monate „ 4. —

Monate „ 7. —
12 Monate „ 12. —

Vcreins-Mitglieder
erhalten das Hlatt

gratis.

Inserate:
7 Cts. per 1 spaltige
Millimeterzeile oder
deren Raum. — Bei
Wiederholungen

entsprechend Rabatt.
Vereins-Mitglieder
bezahlen 3'/s Cts.

netto perMillimeter-
zeile oder deren

Raum.

Ns45.
Abnnnements

Püur la Suisse:
1 mois
3 mois
6 mois

12 mois

Fr. 1.25

„ 3.-
„ 5. -

Pour l'Efranger:
(inclus frais de port)
1 mois Fr. 1.50
3 mois „4. —
6 mois „ 7.—

12 mois „ 12. —
Les Societaires

re^oivent l'organe
gratuitement.

flnnonces:
7 Cts.par millimetr« -
ligne ou son espact.
Rabais en cas de
repetition de la meme

annonce.
Les Societaires

payent 3l/2 Cts. net
p. millimetre-ligne

ou son espace.

Organ und EigEntum dss

Schu/Eizer ÜDtEliEr-UErEins.

15. Jahrgang i 1521 flnnee

Erscheint Samstags.
ParaTt le Samedi.

rganE Et Propriete dE la

SociEtE SuissE dES Hoteliers.
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Siehe Warnungstafel!

V
flufnaljms=6efiid]e.

Demanbes b'Rbmission. J
Frindinbittin
lilidmillrii

Mr. Otto Rohrer, proprietaire de l'Hötel
de la Prairie ä Yverdon 65

Parrains: MM. Ed. Baierlö, Hotel des
Hasses aux Rasse', et Ad. Nicodet, Hotel
do Jaman ft Les Avants.

Mile. Marie Maiirin, proprietaire de la
Pension „Les Arolles" ä Leysin 20

Parrains: MM.Ed.R.Mellor, Hotel Anglo-
Amerioains i\ Praz-Röaz, et G. Dequis,
Hotel du I'arc ä Montreux.

Der 1. Dezember
ist der dritte diesjährige Termin für die
Bestellung von '

Verdienstmedaillen
(Breloques und Brochen)

für Angestellte mit 5 oder mehrjähriger Dienstzeit.

Der Versand findet am 20. Dezember statt.

Diejenigen Mitglieder, welche hievon Gebrauch
machen wollen, werden hiemit höflich ersucht,
dies vor dem 1. Dezember dem Zentralbureau

anzuzeigen, worauf ihnen der
bezügliche Prospekt nebst Bestellschein umgehend
zugesandt wird.

Das Zentralburean.

Le 1er decembre
est le troisieme terme de cette annee pour la
commande de

Medailles de merite
(Breloques et Broches)

aux employes comptant 5 ou plus d'annees de service.

L'expedition aura lieu le 20 decembre.

Ceux de MM. les Societaires qui desirent en
faire usage sont pries de s'aiuioiicer availt
Ic 1er decembre au Bureau central, qui leur
fern parvenir par retour du courrier le
prospectus et le bulletin de commande.

Le Bureau central.

Der internationale

ßoteltekgrapben Schlüssel
kann In beliebigen Quantitäten gratis und
franko bezogen werden beim

Hotelierbureau in Basel.

Protokoll
der

Verhandlungen des Vorstandes
vom 3. November 1906, vormittags 91/» "Uhr

im Hotel Victoria in Zürich.
Anwesend:

Herr F. Morloclc, Präsident

„ J. Boller, Vizepräsident
„ E. Moecklin, Beisitzer

„ O. Amsler, Sekretär.

Verhandlungen:
1. Das Protokoll der letzten Silzung wird

genehmigt.
2. Lebensmittelgesetz. Vom Eidg. Departement

des Innern liegt ein Schreiben vor, worin
der Verein um Vorschläge zur Ernennung
einer Delegation eingeladen wird, die an den
Beratungen über die Vollziehungsverordnungen
zum Lebensmittelgeselz teilzunehmen hätte.
Gleichzeitig soll der Verein sich erklären,
welche der 28 Positionen für die Hotelerie
von Interesse sind. Der Vorstand einigt sich
auf 20 Positionen und bringt für die vom
Departement des Innern zu bestimmende
Delegation in Vorschlag die Herren J. Boller,
E. Mcecklin, C. Kracht in Zürich, Ch. Mayer in
Genf, Nationalrat Dr. A. Seiler in Zermalt,
Nationalrat A. Emery in Montreux, J. Schieb
und A. Mennet in Bern, P. Otto in Basel,
R. Mader in St. Gallen, O. Hauser in Luzern,
E. Cattani in Engelberg, P. Perini in St. Moritz,
L. Kirchner in Chur, C. Reichmann in Lugano.

3. Centralstelle für Publizität. In Sachen
der anlässlich der letzten Generalversammlung
vom Aufsichtsrat an den Vorstand gewiesenen
Frage betr. Gründung eines Bureaus für die
Centralisation der Hotelreklame werden die
vorliegenden Akten einer näheren Prüfung
unterzogen und nach Anhörung weiterer
Aufklärungen seitens des Antragestellers wix-d
beschlossen, in einer gegen Ende November
einzuberufenden Silzung die Angelegenheit bis
zur Antragstellung an den Aufsichtsrat zu
erledigen.

4. Kochlehrlingsprüfungen. Die vom
Landesteil Schweiz des Internationalen Verbandes
der Köche vorgelegten Entwürfe des Prüfnngs-
reglements und Lehrbriefes werden mit
Weglassung des Vereinswappens SHV auf dem
Lehrbrief zur vorläufig probeweisen Einführung
genehmigt, um später, wenn genügend
Erfahrungen vorhanden, etwas Einheitliches für
die beiden in Betracht fallenden Vereine zu
schaffen.

5. Chomageversicherung. Von der Schweiz.
Generalagentur der Urbaine in Paris liegt eine
Offerte vor zu einer Vereinbarung mit unserm
Verein betr. Abschluss von Chömageversiche-
rungen mit den Mitgliedern. Die Offerte wird
erheblich erklärt und werden die HerretrJ. Boller,
E. Moecklin und 0. Amsler beauftragt, mit der
betr. Firma zu unterhandelnund zu gegebener Zeit
Bericht und Antrag zu stellen. Für den Fall,
dass Aussicht für das Zustandekommen einer
Vereinbarung vorhanden, soll noch HerrTschumi
eingeladen werden, der s. Z. das Abkommen
mit den Unfallversicherungsgesellschaften Win-
terthur und Zürich getroffen hat.

6. Schweiz. Telephonbuch. Die Oberpostdirektion

soll angefragt werden, ob sie eventuell
bereit sei ein solches Buch zu erstellen, wie hoch
der Preis sich ungefähr stelle bei 2000 Exemplaren

und wie oft eine Neuauflage nötig würde.
Jenach der Antwort soll dann bei den Mitgliedern
Umfrage betr. Abnahme des Buches gehalten
und mit dem Verband Schweiz. Verkehrsvereine

in Verbindung getreten werden, um zu erfahren,
ob auch in der Geschäfts- und Handelsweit das
Interesse für ein solches Buch vorliege.

7. Desinfizierung der Bundesbahnwagons.
Dieser Antrag soll vorläufig dahin erledigt
werden, dass von den bereits bestehenden
diesbezüglichen Vorschriften Kenntnis genommen
und eventuell ein auf hygienischem Gebiete
wirkender Verein für die .Sache interessiert
wird.

8. Hotelführer. Der an der letzten
Generalversammlung gefallene Antrag, es möchten
im Hotelführer künftig die Vor- und
Nachsaisonpreise nicht mehr aufgeführt werden,
damit nach und nach die Hochsaisonpreise auch
in der Vor- und Nachsaison angewendet werden
können, wird nicht erheblich erklärt, weil
dadurch der Wert des Führers illusorisch werde,
uer gerade darin liege, dass der Reisende sich
über die Preise von jeder Jahreszeit orientieren
könne. Auch sei eine Aenderung in beantragtem
Sinne deshalb nicht wünschbar, weil das jetzige
System des Führers eine praktische
Preisregelung herbeigeführt habe und eine Kontrolle
ermögliche, die sonst beide wieder verloren gehen
würden. Ueberdies sei es von jeher jedem Mitgiiede
freigestellt gewesen, seinen Tarif nach eigenem
Gutfinden aufzustellen. Wünschenswerter wäre,
dass die infolge der Lebensmittelverteuerung
notwendig gewordene allgemeine Erhöhung der
Preise, wie sie in einigen Zentren bereits
stattgefunden, noch mehr Nachahmer finde.

9. Prämierung für Lösung von Problemen.
Diese im Organ vom 30. Juni ds. J. veröffentlichte

Anregung wird als nicht gut durchführbar

befunden, da eine solche Institution von
unangenehmen und kostspieligen Konsequenzen
begleitet sein würde. Immerhin soll die Frage
im Auge behalten und eventuell der nächsten
Generalversammlung vorgelegt werden. Das
Organ biete übrigens Gelegenheit zum Meinungsaustausch

in derartigen Angelegenheiten, so
dass, wer eine gute Idee habe, diese im Organ
zur Sprache bringen könne.

10. Subventionsgesuch. Ein vorliegendes
Gesuch um Subventionierung einer Zeitschrift
für Wintersport, sowie eine Anfrage der schweiz.
Balneologischen Gesellschaft betr. Herausgabe
eines Bäder- und Kurorte-Almanachs werden
der Propagandakommission zur Prüfung und
Erledigung überwiesen.

11. Eine Reklamation über ein Hotel wegen
sogen. Schmieren soll erst behandelt werden,
wenn der Klageführende sich herbeilässt, den
Namen des Hotels zu nennen und in der Lage
ist, Beweise zu erbringen. Ueberdies ist ein
vereinzelter Fall nicht genügend, um einen
Feldzug in der Sache zu eröffnen, wie dies
von Reklamanten gewünscht wird, denn damit
würde der Fall generalisiert und einer gewissen
Presse Stoff zur Kritik geliefert.

12. Preiserhöhung des Frühstücks für
Gäste, die morgens in aller Frühe abreisen,
wünscht ein Mitglied und möchte dies vom
Verein aus geregelt wissen. Da es nicht Sache
des Vereins sein kann, sich in Angelegenheiten
zu mischen, die jeder von sich aus mit Leichtigkeit

regeln kann, wird zur Tagesordnung
übergegangen.

13. Annuaire Suisse. Eine von den
Verlegern der „Annuaire Suissea in Genf
vorliegende Offerte, wonach unter gewissen
Voraussetzungen den Mitgliedern das Adressbuch
billiger verabfolgt werden soll, wird aus prinzipiellen

Gründen abgelehnt.
14. Bahnhofbuffets. Auf die im Juni

aufgestellte Skala des Mitgliederbeitrages der Inhaber
von Bahnhofbuffets, sieht der Vorstand sich
veranlasst, zurückzukommen und eine dritte
Kategorie von Buffets mit einem Beitrag von

25 Fr. aufzustellen. Um diese Frage ein für
allemal zu regeln, werden sämtliche Buffets
klassifiziert und zwar in die erste Kategorie
mit 100 Fr. Jahresbeitrag die Buffets von Basel,
Bern, Lausanne, Luzern, Ölten, Zürich. In die
zweite Kategorie mit 50 Fr. Jahresbeitrag
diejenigen von Arth-Goldau, ßellinzona, Biel,
Brig, Brünig, Buchs, Chaux-de-Fonds, Chiasso,
Chur, Delsberg, Freiburg, Genf, Glarus, Gö-
schenen, Kleine Scheidegg, Landquart, Lugano,
Neuenburg, Neu-Solothurn, Payerne, Romanshorn,

Romont, Rorschach-Bahnhof, Rorschach-
Hafen, St. Gallen, St. Maurice, Schaffhausen,
Thun, Weesen, Winterthur, Yverdon, Zug.
Alle übrigen werden der dritten Kategorie zugeteilt

mit einem Jahresbeitrag von 25 Fr. An
die Propagandakasse haben die Mitglieder, welche
Inhaber von Büffets sind, ebenfalls einen
jährlichen Beitrag nach vorstehender Skala zu
leisten.

15. Propagandakasse. Auf die Frage, wie
neue Mitglieder, die in der zweiten Hälfte des
Vereinsjahres eintreten inbezug auf die Beitragspflicht

an die Propagandakasse zu behandeln
seien, beschliesst der Vorstand, dass solche
Mitglieder nur die halbe Taxe zu bezahlen
haben.

16. Reiseentsehädigung. Eine genauere
Präzisierung der in den Statuten vorgesehenen
Entschädigung für Auslagen der Vorstands-,
sowie auch von Kommissionsmitgliedern,
erscheint wünschenswert, sie soll aber auf eine
spätere Sitzung verschoben werden.

17. Demission. Im Hotelführer mussle die
Annonce der Pension H. in 0. ausgeschaltet
werden, weil es sich herausstellte, dass das
betr. Haus in gewissen Tagesblättern Pension
inkl. Zimmer zu Fr. 3. 50 ausschrieb. Das betr.
Mitglied macht nun sein Verbleiben im Verein
davon abhängig, dass die Annonce seines Nachbars,

der die gleichen Preise habe, ebenfalls
ausgeschaltet werde. Vorliegende Akten
beweisen die Unrichtigkeit dieser Angabe und es
wird die Demission des Mitgliedes II.
angenommen.

18. Propagandakommission. Von den
Verhandlungen und Beschlüssen der Propoganda-
kommission vom 15. September 1906 wird
Kenntnis genommen zu Händen des Protokolls
und des Jahresberichtes.

19. Erhöhung der Cooks-Coupons. Der
InternationaleHotelbesitzerverein hat an die Firma
Cook & Son ein Schreiben gerichtet, worin ihr
mitgeteilt wird, dass ihre Preise den heutigen
Verhältnissen nicht mehr entsprechen und eine
Erhöhung der 1. Klasse auf Fr. 15 und der 2.
Klasse auf Fr. 12. 50 angezeigt erscheine. Der
Vorstand schliesst sich diesem Vorgehen an
und wird in gleichem Sinn bei der betr. Firma
vorstellig werden. Gleichzeitig soll aber der
Internationale Hotelierverein angefragt werden,
warum von ihm nur diese Firma in Sachen
begrüsst wurde und nicht auch andere.

20. Einheitstaxe für Sehenswürdigkeiten.
Der Verband schweizerischer Verkehrsvereine
erlässt ein Rundschreiben, um eine einheitliche
Taxierung für Schweizer und Ausländer hei
Besichtigung von NalursehensWürdigkeiten, wie
Schluchten etc. herbeizuführen. Der Vorstand
erklärt sich im Prinzip mit dieser Anregung
einverstanden, erwähnt jedoch, dass z. ß. beim
Rheinfall bei Abtretung des Schlosses Laufen
der Staat Zürich eine Bedingung zu Gunsten
der Einwohner des Kantons Zürich gestellt
habe, die eine Vereinheitlichung der Taxe
verunmögliche, sofern diese Bedingung nicht
zurückgezogen werde.

21. Dienstmännerfrage. Inbezug auf die
Dienstmänner an Bahnhöfen soll im Verein
mit dem Verband Schweiz. Verkehrsvereine bei

i



der Generaldirektion der Bundesbahnen neuerdings

angefragt werden, ob die vor drei Jahren
eingereichte Eingabe, weiche von der Einführung
von Bahnangestellten für den Gepäckdienst
handelt, wie sie in allen Staaten Europas mit
Ausnahme der Schweiz bestehen, endlich zu
Beratungen Anlass gegeben und wenn ja, wie
weit diese Angelegenheit gediehen sei.

22. Ausstellung Mailand. Der vom Sekretär
erstattete Bericht geht dahin, dass das
Verkehrsbureau in der Ausstellung besser
gearbeitet habe, als man anfangs, zufolge der etwas
ungünstigen Lage des Bureaus, erwarten konnte.
Zur Steigerung der Frequenz haben namentlich
die zweimal wöchentlich nahe des Haupteingangs

zum Parco erfolgten kinematographischen
Vorstellungen über die Schweiz beigetragen,
weil hier in günstiger Weise für das Bureau
Propaganda gemacht werden konnte. Diese vom
Verkehrsbureau veranstalteten kinematographischen

Vorstellungen mit interessantem Vortrag
bildeten an und für sich eine vorzügliche
Reklame. Ende Oktober ist das Bureau geschlossen
worden, der Kinematograph aber arbeitet bis
Schluss der Ausstellung. Das noch vorhandene
Propagandamaterial, Tableaux, Broschüren etc.,
soll geeigneten Orts in Italien Verwendung
finden, eventuell auch in Frankreich und
England. Der finanzielle Abschluss des Unternehmens
ist insofern günstig, als die gezeichneten Beiträge
hinreichen, die Auslagen zu decken.

23. Statistik. Mit Bedauern nimmt der
Vorstand Kenntnis von dem kläglichen Resultat,
das sich inbezug auf die Erhebungen des
Zentralbureaus über die Entwicklung der Hotelerie
ergeben und es wird beschlossen vom Vorstand
aus einen energischen Appell an die Mitglieder
zu erlassen und sie daran zu erinnern, dass

es ihre moralische Pflicht ist, dem Verein das

nötige Material zu liefern, sofern sie von ihm
erwarten, die Interessen der Hotelerie
wahrzunehmen durch periodische Herausgabe
statistischer Erhebungen. Für den Fall, dass die

diesjährigen Erhebungen kein besseres Resultat
als bisher ergeben, soll von der Verarbeitung
der wenigen eingegangenen Fragebogen
abgesehen werden, da es keinen Wert habe, eine
Statistik aufzustellen, von der man zum vorneherein

wisse, dass sie auf zu schwacher Basis
aufgebaut sei, um auch nur annähernd als zuverlässig

gelten zu können.
24. Mitteilungen. Das Sekretariat teilt mit,

dass für den Platz Lausanne die Wahl zweier
Experten für Kochlehrlingsprüfungen nötig
geworden seien, für welches Amt der Präsident
Herrn J. Sumser vom Hotel Cecil in
Lausanne und Herrn Grau vom Hotel du Pare in
Ouchy bestimmte. — Einem Gesuch um
Erlassung des Jahresbeitrages infolge
Brandunglücks ist nur insofern entsprochen worden,
als die Leistung des diesjährigen Beitrages auf
nächstes Jahr verschoben wurde, weil schon
in den zwei vorherigen Jahren dem Gesuche

entsprochen worden sei. — Vergangenen Sommer
mussten bei vier Firmen in Frankreich und
Italien, die unsern Hotelführer nachzumachen
beabsichtigten, unsere Rechte auf denselben

geltend gemacht werden. — Einem Gesuch
des „Verband reisender Kaufleute Deutschlands"

um Adoptierung des Hoteltelegraphen-
Schlüssel wurde mit bester Verdankung
entsprochen. — Ein Gesuch um Verabfolgung
einer Verdienstmedaille an einen in der Nähe
eines Berghotels etablierten Schuhmachers wurde
abschlägig beschieden. — Der Sekretär erstattet
Bericht über seine im August stattgehabte
Geschäftstour im Kanton Graubünden und Tirol.

Schluss der Sitzung 5Uhr.
Der Präsident: F. Morlock.
Der Sekretär: O. Amsler.

->«<-

Die neuen Handelsverträge
mit Frankreich und Spanien beeinflussen natürlich

auch viele Bedarfsartikel der Hotelerie resp.
der Lebensmittelbranche. Dem Vertrag mit
Frankreich entnehmen wir folgende
Positionen, in Vergleich gesetzt mit dem
Abkommen von 1895:

Einfuhr aus Frankreich:
neuer reduziert Tarif

Gebrauchstarif auf 1895

per 100 kg in Fr. Fr.
Datteln 15.— frei 3.—
Gemüse konserviert 35.— 30 — 30.—
Zuoker (Roh-, Kristall- und

Stampfzucker 7.50 6.— 7.50
Zucker (Hüte, Platten etc.) 9-— 7.50 7 50

Speiseöle 2.— 1.— 1.—
Geflügelkonserven 10.— 6.— 6.—
Olivenöl 15.— 10.— 20.—
Fische (getrocknet, mariniert) 40 — 10.— 16,—
Tafelbutter 20. — 7.— 10.—
Speisetalg 12.50 10.— 10.—
Kokosbutter 20.— 15.— 10.—
Schaumwein 60.— 31—40 40.—
Cognac, Liqueurs wie 1885.

Ausfuhr nach Fraukreich:
Käse behält mit 12 Fr. seine Exportfähigkeit,

ehe so Chokolad e,die besser abschliesst als 1895 mit
55 °/o oder weniger: Kakao 100 Fr. statt 101 Fr. 70
und ililchchokolade 40 Fr. statt 101 Fr. 70. Letztere
wird namentlich in Konolfingen-Stalden produziert.

Inbezug auf den Konventionaltarif für die
Einfuhr in die Schweiz wird in der Botschaft
des Bundesrates an die Bundesversammlung
darauf hingewiesen, dass unser am 1. Januar
1906 in Kraft getretener Gebrauchstarif,
modifiziert durch die Verträge mit Italien, Deutschland

und Oesterreich-Ungarn, durch die Ueber-
einkunft mit Frankreich weitere Modifikationen
erhält. Es werden die Zölle von etwa 30
Positionen des schweizerischen Tarife«, die bereits
durch die Verträge mit den genannten drei
Staaten ermässigt wurden, weiter herabgesetzt.
Bei etwa 40 Positionen werden die Ansätze
des Generaltarifs, die zum Teil schon gebunden
sind, reduziert oder ganz aufgehoben ; ferner
werden einige noch ungebundeneZölle des General-

tarifes durch die Uebereinkunft festgelegt. Diese
berührt im ganzen etwas über 80 Positionen.
Auf die blosse Bindung von Ansätzen, die
bereits in andern Tarifverträgen der Schweiz
enthalten sind, hat Frankreich mit ganz wenigen
Ausnahmen verzichtet, so dass z. B. die Position
Wein in Fässern, als solche im neuen
Konventionaltarife nicht erscheint.

Bei einer Reihe von Artikeln, für die die
Schweiz Konzessionen gemacht, ist Frankreich
am schweizerischen Import in erster Linie
beteiligt und einige der betreffenden neuen Ansätze
sind denn auch für die Unterhandlungen mit
Frankreich speziell reserviert worden. Als die
hauptsächlichsten dieser Gruppe führt die
Botschaft auf: Ochsen, neuer Verlragszoll per
Stück 27 Fr. (jetziger Zoll 32 Fr.) Mastkälber
12 Fr. (15), Pferde 5 Fr. (10), Sesamöl per 100
Kilogramm 1 Fr. (2), Automobile 25 und 40 Fr.
(40 und 60), Fischkonserven in Büchsen 10 Fr.
(40), Schaumweine 40 und 34 Fr. (60),
Spirituosen 29 Rp. per Grad und 100 Kilogramm
(40) und 30 Fr. (40), Romanzement 80' Rp,
(1 Fr.), Gips 35 Rp. (40 Rp.), Dachschiefer
1 Fr. 50 (2), Rohglas 7 Fr. (12), Parfümerien
45 und 90 Fr. (50 und 100).

Eine wichtige Rolle spielte' bei den Uuter-
hrndlungen der Weinzoll. Infolge des entschiedenen

Begehrens des Bundesrates hat die
französische Regierung auf eine Ermässigung unseres
neuen Weinzolles von 8 Fr. schliesslich
verzichtet, dagegen mit allem Nachdruck verlangt,
dass die Spezialweine bis zu 18 Grad gleich
behandelt werden wie die italienischen Weine
Marsala, Malvasia, Moscato und Vermaccia,
die spanischen Weine Malaga und Xeres, sowie
die im Artikel 3 der Uebereinkunft mit Portugal

genannten Weine.
Der Vertrag mit Spanien ergab für die

Einfuhr in die Schweiz unter anderm folgeude
Resultate.

Spanien akzeptiert. die_neuen erhöhten
Gebrauchszölle für Wein (alt 3 Fr. 50, neu 8 Fr.),
Keltertrauben (alt 3 Fr., neu 25 Fr.), Trauben-
trester und flüssige Weinhefe (alt 20 Rp., neu
50 Rp.), Aprikosen (alt frei, neu 1 Fr.),
gedörrtes Steinobst (alt 2 Fr. 50, neu 3 Fr.) usw.
Es erhält dagegen besondere Zollermässigungen
für Datteln (alt 3 Fr., neu frei), eingesalzene
Kapern und Oliven in Fässern (alt 25 Fr., neu
Gebrauchstarif 5 Fr., neuer Vertrag 2 Fr.),
konservierte Fische in Gefässen bis zu 3 Kg.
(alt 16 Fr., neu 10 Fr.), Olivenöl in Gefässen
bis zu 10 Kg. (alt 20 Fr., neu 10 Fr.) Für.
die übrigen Artikel hat die Schweiz teils die
alten vertragsmässigen Begünstigungen erneuert
(frische und getrocknete Tafeltrauben,
Gemüsekonserven, Korkstöpsel), teils die neuen
Gebrauchszölle oder autonomen Zollbefreiungen
gebunden, namentlich die mit Ausnahme der
Datteln schon Italien zugestandene Zollfreiheit
für Südfrüchte, ferner die Zollfreiheit für
Olivenöl in Gefässen von mehr als 10 Kg., die
teils durch die übrigen Verträge reduzierten
neuen Gebrauchszölle für rohes Korkholz, Süss-
holzsaft, Mineralwasser, denaturiertes Olivenöl,
Kupfervitriol usw. Was speziell die
Weintrauben berrifft, so können frische Trauben
zum Tafelgenuss wie bis anhin in frankierten
Poststücken bis zu 5 Kg. Bruttogewicht zollfrei,

in Paketen, Kistchen oder Körben bis zur
gleichen Gewichtsgrenze per Eisenbahnfracht
zu 2 Fr. 50 eingeführt werden. Der letzlere
Zöllansatz wird durch den neuen Vertrag auf
frische Tafeltrauben in eichenen Fässchen von
höchstens 18 Kg. Bruttogewicht ausgedehnt,
jedoch mit der in einem besonderen Protokoll
vereinbarten Einschränkung, dass der genannte
reduzierte Zoll auf solchen Trauben in den
Monaten September und Oktober, d. h. während
der Zeit des Verkaufes unserer einheimischen
Tafeltrauben, nicht anwendbar ist. Für
getrocknete Malagatrauben ist der Zoll wie im
früheren Vertrage auf 3 Fr. normiert; ausserdem

dürfen von nun an auch getrocknete Deuia-
trauben, aber nur solche mit der Grappe, zu
diesem Zollansatze eingeführt werden. Hinsichtlich

der Spezialweine Xeres und Malaga int
wieder wie im alten Vertrag vereinbart worden,
dass sie, wenn nicht über 18 Grad Alkohol
enthaltend, nur dem für Naturweine bis zu 15

Grad festgesetzten Zoll unterliegen. Diese
Behandlung ist nun auch für süsse Prioratweine
und ausserdem ausdrücklich fur die Malvasier-
weine zugesichert, für die sie bereits im Vertrage
mit Italien vereinbart wurde.

peutscht Wünsche in der Schweiz.

Unter diesem Titel führt Georg Keben im
„Tag" Einiges aus, woran sicherlich schon
Mancher, der sich bei der Beobachtung von
gewissen Erscheinungen und Einzelheiten im
schweizerischen Fremdenverkehr etwas denkt,
wirklich schon gedacht hat. Er schreibt: Der
nötige Respekt vor sich selber drängt anständigen

Deutschen, welche die deutsche Schweiz
bereisen, nicht seilen nationale Wünsche auf.
Der Deutsche liebt die Schönheitswunder der
Schweizer-Natur, er schätzt die kernige
Tüchtigkeit ihrer Bewohner, und um so unerwarteter
trifft ihu dann das Erlebnis, dass trotz der
Kulturmacht des deutschen Reiches, trotz der
Einheit der Schriftsprache des deutschen und
des Schweizer Volks, trotz der Teil-Verherrlichung

durch Schiller, auf die alle Schweizer
stolz sind, der Schweizer seine Höflichkeit dem
Deutschen nicht neben, sondern erst hinter dem
Engländer und Franzosen gewährt. Nicht in
Hotels ersten Ranges, die international geschulte
Bedienung haben, wohl aber im übrigen
Holelwesen, im geschäftlichen Gespräch mit
Ortsangesessenen und nicht zuletzt mit den
Angestellten der öffentlichen Verkehrsmittel wird
dem Deutschen eine unnötige Schroffheit sehr

fühlbar gemacht. Gewiss ist der Schweizer
kein Fremdenhasser aus nationalem Dünkel,
kann es gar nicht sein, solange das Land das
Reiseland aller Nationen ist, und zumal im
deutschen Reisenden stärkt es das Vertrauen
zum Schweizer, dass die Schriftdeutsch
vorstehende Bevölkerung der Schweiz fast drei
Viertel des gesamten Schweizervolks ausmacht.
Natürlich sieht der allgemein gebildete Schweizer,
der am deutschen Geistesleben teilnimmt, den
Deutschen am freundlichsten an. Dies ideale
Vertrauen sollte kein Deutscher haben, dass es
den Wirt und Geschäftsmann, den subalternen
Verkehrsbeamten der Schweiz interessiert, ob
ihre grössten Künstler, ein Böcklin, Keller und
Meyer, auch in Deutschland eine geistige Heimat
fanden; keine Kunstverbrüderung hält das
Vorurteil dieser Leute ab, den Deutschen, der kein
„Schwizer Dütsch" spricht, in die zweite
Höflichkeitsklasse zu versetzen. Entschuldigend
meinten dazu in diesem Herbst die „Neuen
Züricher Nachrichten" in einer sonst sehr
deutschfreundlichen und verständigenAussprache,
der Deutsche besitze nicht das geringste
Anpassungsvermögen, er sei in der Schweiz
deutscher als in Deutschland, doch ist diese
Behauptung nur an Ausnahmen beweisbar;
wäre der Deutsche in der Schweiz nur deutsch
genug 1 Leider ist er das häufig nicht, verstehen
viele Deutsche noch immer nicht, ihr Deutschtum
im Ausland zu repräsentieren, ist ihr Auftreten
oft schwächlich und unsicher im Vergleich mit
dem nationalen Selbstbewusstseiu des Engländers
und Franzosen. Ein anständiger Deutscher will
vom Schweizer den guten Ton der Höflichkeit
durchaus nicht als besonderes Ehrengeschenk
empfangen, sondern als den üblichen Achtungsbeweis,

den sich Kulturmenschen gegenseitig
schulden. Der Deutsche begreife endlich sein
Recht auf nationale Kulturwürde, er lerne gleich
anderen Nationen höflich, aber bestimmt
aufzutreten, und sein Anspruch auf ebenbürtige
Behandlung wird und kann ihm schliesslich
nicht verwehrt werden. Je objektiver die
deutschschreibende Schweizer Presse sowie Schweizer
Bürger, welche in Deutschland gelebt haben,
in der Schweiz für Aufklärung über deutsche
Gesittung sorgen, desto feiner werden für die
reisenden Deutschen die Alpenrösli der Höflichkeit

autblühen, darum seien die Härten, an
denen der Deutsche sich jetzt noch so häufig
stösst, ohne Gemütsaufregung zum Abschleifen
empfohlen. Mag der Schweizer immer
schweizerischer, der Deutsche immer deutscher werden,
die nationale Unterscheidung ist für beide kein
Hinderungsgrund, sich auf Schweizer Boden
zu vertragen. Es würde ein Reiseglück
finden Deutschen werden, hätte der Schweizer
für ihn das herzliche Willkommen bereit, das
ich an einem Alpenhaus des Berner
Oberlandes las:

Mein Haus ist meine Welt.
Grüss Gott, wem's drin gefällt I

->*<-

Zum Automobilverkehr.

Es gibt Automobilfahrer, die nicht müde
werden, über Unannehmlichkeiten und Chikanen,
denen sie in der Schweiz begegnen, zu schimpfen,
an ihre eigenen Fehler nicht denkend. Kein
Trost zwar, aber doch ein Grund weniger,
immer nur über die unkultivierte Schweiz
hereinzuhauen, wäre die Tatsache, dass ander-
wätts die Automobilfreundschaft von Publikum
und Polizei kaum intensiver ist, als in der
Schweiz. In München z. B. ist von eigentlichen
polizeilichen Automobilfallen die Rede. Der
dortigen „Allg. Ztg." vom 22. Oktober wird
darüber folgendes geschrieben:

„Eine fremdenverkehrsstörende Unsitte hat
in einigen Orten um München eingerissen. In
Höhenkirchen, in Wangen und in Neufreimann
hat die Gendarmerie sogenannte Automobilisten-
Fallen eingerichtet. Statt sich den durchfahrenden

Automobilfahrern zu zeigen, verbergen sich
die Gendarmen. Der Gendarm von Neufreimann
z. B. steht am Eckfenster der Gendarmerie-
station, kann dort die Strecke zwischen zwei
Telegraphenstangen im Ort übersehen, hat die
Taschenuhr (1) in der Hand, rechnet damit die
Durchschnittsgeschwindigkeit des Automobils
heraus und kommt auf diese Weise zu einer
Unmenge von Anzeigen. Jedes Automobil, das

die Geschwindigkeit von 10 Kilometer in der
Stunde — nach der primitiven Berechnuug des

Gendarmen — überfährt (trotzdem oberpolizeilich

12 Kilometer erlaubt sind), wird unnach-
sichtlich notiert, und der Strafzellel folgt. Viele
Automobilisten, die die erlaubte Geschwindigkeit
in solchen Orten nicht überschreiten, da ihnen
diese Fallen bekannt sind, zahlen ruhig die
St rafe,um sich Gerichtsverhandlungenzu ersparen,
zumal viele Norddeutsche und Ausländer dabei
sind.

Eine recht kennzeichnende Verhandlung fand
dieser Tage statt. Ein bekannter Münchener Aristokrat

wurde mit einem Strafzettel wegen Schnellfahrens

durch Neufreimann bedacht. Er brachte
mehrere Zeugen und Dienerschaft zur Stelle,
die beschworen, dass er an dem kritischen
Tage überhaupt nicht durch Neufreimann
gefahren ist, der Chauffeur beschwor, dass das

Auto an diesem Tage überhaupt nicht aus der
Garage gekommen sei — der Gendarm aber
beschwor das Gegenteil. Es erfolgte natürlich
Freispruch.

In Wangen lauert die Gendarmerie im

Wirtsgarten den Automobilisten auf.
Es wäre in der Ordnung, diesem Zustande

ein Ende zu machen. Schon ist der Ruf dieser

Fullen um München über die bayerischen und

deutschen Grenzen gedrungen, und darunter
leidet der Ruf Münchens als Fremdenstadt.

Solchen krassen Vorkommnissen gegenüber

darf sich die vielverschriene Schweiz immei
noch sehen lassen.

V.
Frembenfrequenz. j

Baden. Anzahl der Kurgäste bis 4. November
10,781, 56 mehr als in der Woohe vorher.

Lausanne. En söjour dans les hötels de l" et
9* rang de Lausanne-Öuohy du 10 au 16 ootobre:
Angleterre 823, Russie 1041, France 808, Suisse 933,
Alleraagne 578, Amdrique 679, Italie 463, Divers 811.
— Total 5636.

Davos. Amtl. Fremdenstatistik. 20. bis 26. Okt.
Deutsche 912, Engländer 212, Sohweizer 311, Franzosen

130, Holländer 90, Belgier 27, Russen und
Polen 322, Oesterreicher und Ungarn 95,
Portugiesen, Spanier, Italiener, Griechen 105, Dänen,
Schweden, Norweger 20, Amerikaner 30, Angehörige
anderer Nationalitäten 41. Total 2295.

Warnungstafel. J
Hoteldieba. Wir lesen in der Kölner „Wochenschrift"

: In den meisten grossen Städten des In-
und Auslandes treten zwei Hoteldiebe auf, die in
einer ganz eigenartigen Weise auch solohe Hotelgäste

bestehlen, welche sioh im Zimmer von iDnen
eingeschlossen haben. Die gefährlichen Diebe
besitzen ein feines, vierteiliges Instrument, womit sie
von aussen den von innen im SohloBse steokendon
Schlüssel fassen und umdrehen. Dem sohlafenden
Gaste wird nur das Geld entwendet und die
Diebstähle werden nur in der Naoht ausgeführt. Die
Täter, welche einzeln auftreten, sind hierbei nur mit
Hemd und Unterhose bekleidet. Daduroh fallen sie
am wenigsten auf. Werden sie auf fremden Zimmern
betroffen, und erwacht der Hotelgast bei Ausführung
des Diebstahls, so entschuldigen sie sich damit, dass
sie auf dem Abort gewesen und sioh verlaufen
hätten, oder dass sie den Abort suohten. Die mangelhafte

Kleidung maoht die Ausrede glaubwürdig.
Der eine von den Dieben ist ein Ausländer,

anscheinend ein Italiener, der auch französisch spricht.
Er ist 25 bis 33 Jahre alt, mittelgross, hat sohwarzes
Haar und Schnurrbart sowie Fliege. Der andere ist
etwas grösser, und anscheinend ein Deutscher. In
die Fremdenbücher lassen sie sioh unter verschiedenen

Namen eintragen. Wenn in einem Hotel ein
solcher verdächtiger Fremder nur mit Hemd und
Unterhose bekleidet auf dem Hotelflur oder einem
andern als seinem Fremdenzimmer getroffen wird,
und hierbei ohne weiteres naoh dem Abort fragt,
so wird gebeten, sofort die Kriminalpolizei zu
benachrichtigen. Die Spitze des Schlüssels von dem
Zimmer, das mit dem vierteiligen Instrument
geöffnet wurde, zeigt dessen Eindrücke.

v_
Questionnaire.

1

wm

Nous serions trös obliges si des oollögues pour-
raient nous donner les renseignements suivants:

1° Quel est le meilleur Systeme pour sächoir de
linge. Noms de maisons construisant des installations
speciales pour söohage de linge d'hötel.

2° A qui pourrait-on s'adresser pour renseignements

concernants la construction en bois do Bains
au lac „Petites constructions flottantes".

Priöre d'adresser les rdponsos aux initiales G. B.,
Hötel-Revue.

Ein fataler Schreibfehler. Ein Weinbauer
schrieb laut „BUndner Tagbl." seinem bisherigen

fetreuen Kunden in der Stadt: „„Ich sehe gerne
er Ankunft der beiden Fässer entgegen und werde

Sie mit grossem Vergnügen mit Malanser-Sauser
füllen."

Heiteres aus der Pfalz. Seit den letzten
Prozessen gegen die Weinfälscher in der Pfalz zirkulieren

in diesem fröhlichen Lando eine Menge mehr
oder minder gute Anekdoten. Zwei davon werden
der „Kleinen Presse" von einem Leser übermittelt:
Zwei Weinproduzenten begegnen sioh, nachdem sie
sioh längere Zeit nioht gesehen. Nach der Begrüssung
sagt A.: „Wie gehts deinem Wein?" B.: „Besser
wie mir 1" A.: „Wieso?" B.: „Den haben sie laufen
lassen, mich aber sechs Wochen eingesteckt I" —
Ein anderer Weinproduzent setzt einem befreundeten
Küfer und Weinkenner ein Glas Wein vor und fragt:
„Was ist er wert?" Dieser, nachdem er einen
Schluck genommen und, wie es beim Proben Sitte
ist, wieder ausgespuckt hat, antwortet lakonisoh:
1000 Mark Geldstrafe oder drei Monate Gefängnis 1"

Vertragsbruch. — Rupture de contrat.

Ida Howald, Glätterin, von Nossikon.

Jules Lippert, Hotel Bellevue, San Hemo.

Witterung im September 1906.

Bericht der schweizer, meteorologischen Centraianstalt.

Zahl der Tage

Regen

mit

Schnee Nebel
helle trtlbe

mit
stark
Wind

Zürich. 7 0 1 10 5 6

Basel 8 0 6 9 10 4

Neuchätel 9 0 1 13 5 7

Genf 7 O 0 15 5 8

Montreux 7 0 0 16 0 2

Bern 9 0 4 10 7 7

Luzern 10 0 0 11 6 3

St. Gallen 14 0 5 7 11 3

Lugano 5 0 0 20 2 4

Chur 7 0 0 10 9 5

Davos 15 4 1 7 6 2

Rigi 9 4 12 9 9 0

Sonnenscheindauer in Stunden: Zürich 209, Basel

178, Bern 247, Genf 222, Montreux 193, Lugano
265, Davos 181

Hiezu eine Beilage.

AVIS.
Avant que vous aohetes en Suisse ou & l'Etranger

un Hötel, Pension, etc., ne manquez pas de demander
& l'Hotels-Office & Genöve des renseignements sur le
rendement possible, la situation, 1 avenir et l'esti-
mation de la valeur reelle de l'affaire que l'on vous
propose. L'Hötels-OfSce, dirigö par un groupe d'ho-
teliers bien connus, a le principe de seoonder et
OODBeUler les aoheteurs moins expörimentds.
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